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Titel 
 

Stellungnahme des Rheingau-Taunus-Kreises zur Offenlage des Regionalplans 
Südhessen 
 
 

I. Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag stimmt der Stellungnahme zum Regionalplan Südhessen 2025 zu. 
 
 
II: Sachverhalt: 

 
Mit Schreiben vom 22. September 2025 erfolgte die Offenlage des Entwurfs des 
Regionalplans Südhessen und des Regionalen Flächennutzungsplans für den Ballungsraum 
Frankfurt/Rhein-Main. Die Beteiligung der in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen 
nach dem Hessischen Landesplanungsgesetzes (HPLG) sowie die frühzeitige Beteiligung 
nach BauGB für das Gebiet des Ballungsraums Frankfurt/Rhein-Main erfolgte in der Zeit 
vom 29. September 2025 bis zum 28. November 2025. Stellungnahmen zum Planwerk 
einschließlich der beiden Umweltberichte können bis zum 15. Dezember 2025 abgegeben 
werden.  
 
Der Plan berücksichtigt gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 HLPG die voraussichtliche Entwicklung für 
die nächsten zehn Jahre. Das aktuelle Zieljahr ist 2038. 
 
Der Rheingau-Taunus-Kreis legt sehr viel Wert darauf, die Sichtweise der Kommunen in die 
Stellungnahme einfließen zu lassen. Um die Vorstellungen und Vorschläge der Kommunen 
zu erfahren, wurde am 23. Oktober 2025 eine Videokonferenz mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Kommunen durchgeführt. Daran nahmen elf Kommunen, darunter auch vier 
Bürgermeister teil. In der Videokonferenz wurden Änderungswünsche der Kommunen 
besprochen und anschließend in die Stellungnahme eingearbeitet.  
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Um die Stimmen aus den kreisangehörigen Kommunen zu berücksichtigen und die 
Abgabefrist zum 15. Dezember 2025 dennoch  
einzuhalten, wurde die am 15. Dezember 2025 im KA beschlossene Stellungnahme – 
vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistags – fristwahrend an die Geschäftsstelle der 
Regionalversammlung Südhessen (Regierungspräsidium Darmstadt) weitergeleitet 

 
 
 
 
 

(Sandro Zehner) 
Landrat 
 
 

 
Anlage: 

Stellungnahme zu Regionalplan Südhessen 
 


